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Der	Schiedskommission	sind	keine	einschlägigen	Angaben	bekannt.

Der	gegenständlichen	Entscheidung	liegt	die	Beschwerde	von	Herrn	Richard	Josef	Markus	Folger	(Beschwerdeführer)	vom	14.05.2021	zugrunde.

Der	Beschwerdeführer	beruft	sich	auf	sein	Namensrecht	aus	seinem	Familiennamen	"Folger"	und	begehrt	die	Übertragung	der	streitgegenständlichen	Domain	„folger.eu“.

Der	streitgegenständliche	Domainname	wurde	am	18.05.2017	registriert;	Inhaber	der	streitgegenständlichen	Domain	ist	der	Beschwerdegegner	(EURid	verifikation	concerning	„folger.eu“).

Der	Beschwerdegegner	bietet	den	strittigen	Domainnamen	zum	Kauf	an;	eine	darüberhinausgehende	Benutzung	des	strittigen	Domainnamens	erfolgt	nicht.

Der	streitgegenständliche	Domainname	besteht	aus	dem	Familiennamen	des	Beschwerdeführers,	ergänzt	um	die	TLD	.eu.

Der	Domainname	„folger.eu"	wird	über	die	Webseite	https://folger.eu/de-de	zum	Verkauf	für	999,-	EUR	angeboten.	Der	Beschwerdegegner	hat	kein	legitimes	Interesse	am
streitgegenständlichen	Domainnamen	"folger.eu":	Es	handelt	sich	dabei	weder	um	ein	Warenzeichen	oder	einen	Firmennamen	noch	um	den	Familiennamen	des	Beschwerdegegners.	Es
bestehen	auch	keine	Marken-	oder	Produktnamen	innerhalb	der	EU	mit	dem	Namen	"Folger".

Aus	diesen	Gründen	soll	der	streitgegenständliche	Domainname	auf	den	Beschwerdeführer	übertragen	werden.

Der	Beschwerdegegner	hat	keine	Beschwerdeerwiderung	eingereicht.

Um	im	Streitbeilegungsverfahren	zu	obsiegen,	muss	der	Beschwerdeführer	gem	Art	21	Abs	1	der	VO	(EG)	Nr.	874/2004	bzw	gemäß	Artikel	B11	(d)(1)(i)-(iii)	ADR-Regeln	darlegen,	dass
•	der	strittige	Domainnamen	mit	einem	Namen,	für	den	Rechte	bestehen,	die	nach	nationalem	und/oder	Gemeinschaftsrecht	anerkannt	oder	festgelegt	sind,	identisch	oder	diesem
verwechslungsfähig	ähnlich	ist	und,	entweder
•	der	Domaininhaber	selbst	keinerlei	Rechte	oder	berechtigte	Interessen	an	diesem	Domainnamen	geltend	machen	kann	oder
•	diesen	in	böser	Absicht	registriert	hat	oder	benutzt.

1.	Rechte	aus	einem	Familiennamen	bieten	eine	ausreichende	Rechtsgrundlage,	um	Ansprüche	daraus	abzuleiten	(sec	II.9	CAC-EU	Overview	2.0).
Ausgehend	von	den	vorgelegten	Beweismitteln	und	dem	Vortrag	des	Beschwerdeführers	sowie	der	Spruchpraxis	der	ADR-Schiedskommissionen	ist	nach	Ansicht	dieser
Schiedskommission	der	strittige	Domainname	mit	dem	Familiennamen	des	Beschwerdeführers	ident.	Bei	der	Prüfung	der	Identität	bzw	Ähnlichkeit	hat	die	TopLevel	Domain	außer	Betracht
zu	bleiben.

2.	Aus	den	vorliegenden	Unterlagen	ergibt	sich	für	die	Schiedskommission	zudem	auch	kein	Umstand,	aus	denen	der	Beschwerdegegner	Rechte	oder	berechtigte	Interessen	am	strittigen
Domainnamen	ableiten	könnte.	Der	Beschwerdeführer	hat	dem	Beschwerdegegner	offenbar	auch	keine	Rechte	an	diesem	Zeichen	eingeräumt	bzw	der	Beschwerdegegner	hat	auch	keine
Rechte	am	strittigen	Domainnamen	behauptet,	im	Gegenteil:	Er	hat	überhaupt	keine	Beschwerdeerwiderung	eingereicht,	weshalb	für	die	Schiedskommission	kein	Anhaltspunkt	für	Rechte
oder	berechtigte	Interessen	am	strittigen	Domainnamen	zugunsten	des	Beschwerdegegners	erkennbar	sind.	Die	Schiedskommission	ist	daher	der	Ansicht,	dass	dem	Beschwerdegegner	an
der	strittigen	Domain	weder	Rechte	noch	berechtigte	Interessen	zustehen/zukommen.

3.	Einer	weiteren	Prüfung	dahingehend,	ob	der	strittige	Domainname	zudem	auch	noch	bösgläubig	registriert	wurde	oder	benutzt	wird,	bedarf	es	nicht,	weil	Art	21	Abs	1	VO	(EG)	Nr.
874/2004	bzw	Artikel	B11	(d)(1)(i)-(iii)	ADR-Regeln	entweder	keine	Rechte	oder	legitime	Interessen	einerseits	oder	Bösgläubigkeit	andererseits	fordert.

Aus	sämtlichen	vorgenannten	Gründen	heraus	sowie	im	Einklang	mit	§	B12	(b)	und	(c)	der	Regeln	verfügt	die	Schiedskommission	hiermit,	dass	der	Domainname	FOLGER.EU	auf	den
Beschwerdeführer	übertragen	wird.

PANELISTS
Name Peter	Burgstaller
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Summary

I.	Disputed	domain	name:	folger.eu

II.	Country	of	the	Complainant:	Germany,	country	of	the	Respondent:	Austria

III.	Date	of	registration	of	the	domain	name:	18	May	2017

IV.	Rights	relied	on	by	the	Complainant	(Art.	21	(1)	Regulation	(EC)	No	874/2004)	on	which	the	Panel	based	its	decision:
family	name:	Folger

V.	Response	submitted:	No

VI.	Domain	name	is	identical	to	the	protected	right	of	the	Complainant

VII.	Rights	or	legitimate	interests	of	the	Respondent	(Art.	21	(2)	Regulation	(EC)	No	874/2004):
1.	No
2.	Why:	No	response	was	submitted	in	which	Rspondent	asserted	rights	or	legitimate	interests.

VIII.	Bad	faith	of	the	Respondent	(Art.	21	(3)	Regulation	(EC)	No	874/2004):
1.	not	relevant	because	of	the	lack	of	rights/legitimate	interests.

IX.	Other	substantial	facts	the	Panel	considers	relevant:	No

X.	Dispute	Result:	Transfer	of	the	disputed	domain	name

XI.	Procedural	factors	the	Panel	considers	relevant:	No

XII.	[If	transfer	to	Complainant]	Is	Complainant	eligible?	Yes

DATUM	DER	ENTSCHEIDUNG	DER	SCHIEDSKOMMISSION

EINE	ENGLISCHSPRACHIGE	KURZFASSUNG	DIESER	ENTSCHEIDUNG	IST	ALS	ANLAGE	1	BEIGEFÜGT


